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Geänderte Nutzungsdauer  
von Computerhardware und Software 

    

	
Guten Tag! 
  
Die Finanzverwaltung verkürzt die steuerlich zugrunde zu legende 
Nutzungsdauer von Computern und Software. Anstatt bisher 
3 Jahren gilt künftig eine Nutzungsdauer von einem Jahr. 
  
Damit können die Kosten für Computerhardware und Software zur 
Dateneingabe- und verarbeitung zukünftig im Jahr der 
Anschaffung steuerlich vollständig berücksichtigt werden. 
  
Hardware: 
Computer 
Desktop-Computer 
Notebook-Computer (Tablet, Slate, Mobiler Thin-Client) 
Desktop-Thin-Client 
Workstation 
Mobile Workstation 
Smale-Scale-Server 
Dockingstation 
Externes Netzteil 
Peripherie Geräte 
(Maus, Tastatur, Scanner, Kamera, Mikrofon, Headset) 
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Externe Speicher 
(Festplatte, DVD/CD-Laufwerk, USB-Stick, Streamer) 
Ausgabegeräte 
(Beamer, Plotter, Headset, Lautsprecher, Monitor, Display) 
Drucker 

Die Geräte müssen den 
EU Vorgaben für umweltgerechte Gestaltung von Computern 
und Computerservern entsprechen. 

Software: 
Unter Software wird jegliche Betriebs- und Anwendersoftware zur 
Dateneingabe und Verarbeitung gefasst. Dazu rechnen auch die nicht 
technisch physikalischen Anwendungsprogramme eines Systems zur 
Datenverarbeitung, alle Standardanwendungen, doch auch individuell 
abgestimmte Anwendungen (ERP-Software, Warenwirtschaftssysteme). 

Ab wann gilt die neue Regelung? 
Anwendbar für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2020 enden. 
In der Regel somit ab dem 01.01.2021. 

Diese Regelung gilt auch für das Privatvermögen. 

Es ist offenbar politischer Wille, dass die angestrebte Digitalisierung 
mittelbar eine steuerliche Förderung erhält.

Sämtliche Newsletter fi
      

 nden Sie auch in unserem 
https://friese-franzen.de/newsletter-archiv.html 

Für Fragen steht unser Team Ihnen selbstverständlich weiterhin 
mit Rat und Tat zur Seite.
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